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Gerechte Lastenverteilung auf alle Generationen als Antwort auf die 
großen finanziellen und demografischen Herausforderungen 
Die gesetzliche Rente ist und bleibt die wichtigste Säule der Alterssicherung in Deutsch-
land. In der Rentenpolitik geht es der Bundesregierung darum, sicherzustellen, dass die 
Rente finanzierbar bleibt und alle Generationen angemessen dazu beitragen, die unstreitig 
bestehenden Finanzierungsprobleme zu lösen. Dabei sollen gleichzeitig die Beiträge be-
zahlbar bleiben, um die wirtschaftlichen Grundlagen zu erhalten. 

Angesichts der Wachstumsschwäche der deut-
schen Wirtschaft, hoher Arbeitslosenzahlen 
und damit verbundener Einnahmeausfälle be-
steht aktuell ein enormer Kostendruck für die 
sozialen Sicherungssysteme (Renten-, Pflege- 
und Krankenversicherung). Die Politik steht 
deshalb vor der grundsätzlichen Alternative, 
entweder die Sozialversicherungsbeiträge zu 
erhöhen oder aber Leistungen in den Systemen 
zu kürzen. 

Die Bundesregierung hat sich dazu entschlos-
sen, die Beiträge zur Rentenversicherung stabil 
zu halten und durch die Gesundheitsreform zu 
ermöglichen, dass die Beiträge zur gesetzli-
chen Krankenversicherung noch in diesem Jahr 
sinken werden. Hintergrund hierfür ist die Tat-
sache, dass die Lohnnebenkosten in Deutsch-
land im internationalen Vergleich ohnehin mit 
an der Spitze liegen und eine übermäßige Be-
lastung des Faktors Arbeit tendenziell zu noch 
höherer Arbeitslosigkeit und damit zu weiteren 
Einnahmeausfällen führen würde. 

Hinzu kommt, dass die demografische Entwick-
lung in Deutschland mit einer geringen Gebur-
tenrate und einer ständig wachsenden Lebens-
erwartung dazu führt, dass immer weniger Bei-
tragszahler immer mehr Rentnerinnen und 
Rentner gegenüberstehen, so dass der Kos-
tendruck in der Rentenversicherung weiter an-
steigt. 

Dies alles zusammengenommen hat zu der 
Entscheidung geführt, dass in diesem Jahr die 
heutige Rentnergeneration einen zunehmen-
den Beitrag zur Konsolidierung leisten soll, 
nachdem in der Vergangenheit bereits die Bei-
tragszahler stärker herausgezogen worden 
sind. Hierzu zählen insbesondere die Ausset-

zung der Rentenanpassung am 1. Juli 2004, 
die vollständige Zahlung des Beitrages zur 
Pflegeversicherung durch die Rentner ab dem 
1. April 2004 sowie die Entrichtung des vollen 
Krankenversicherungsbeitrages ab dem 1. Ja-
nuar 2004 auf eine betriebliche Altersvorsor-
gung.  
 

Als Entlastung der Rentner ist eine zeitnahe 
und individuelle Weitergabe von Beitragssatz-
änderungen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung aufgrund der Maßnahmen im Gesund-
heitsmodernisierungsgesetz vorgesehen. 

Der Bundesregierung und der SPD-Bundes-
tagsfraktion ist bewusst, dass diese Schritte in 
diesem Jahr bei vielen der Betroffenen auf Kri-
tik stoßen. Wir hätten die Belastungen gerne 
vermieden. Vor dem Hintergrund der schwieri-
gen Finanzlage in den sozialen Sicherungssys-
temen und der demografischen Entwicklung 
halten wir die getroffenen Maßnahmen aber 
auch unter sozialen Gesichtspunkten für ge-
rechtfertigt und notwendig. Denn die Alternati-
ve, höhere Beitragssätze, hätte dazu geführt, 
dass die wirtschaftliche Entwicklung eine zu-
sätzlichen Belastung erfahren hätte. Dies wür-
de die Arbeitslosigkeit ansteigen lassen und die 
Finanzierungsprobleme weiter verstärken. Am 
Ende wären gerade die sozial Schwachen die 
Verlierer einer solchen Entwicklung. Letztend-
lich geht es um eine gerechte Belastungsvertei-
lung zwischen den Generationen. 

Nachfolgend einige Informationen zu den Hin-
tergründen und einigen Einzelmaßnahmen der 
Rentenpolitik der Bundesregierung. 

 



1. Die demografische Entwicklung: immer weniger Beitragszahler finan-
zieren immer mehr Rentner 

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen stellt die demografische Entwicklung die 
größte Herausforderung für die Finanzierung 
der sozialen Sicherungssysteme in Deutsch-
land dar. Bereits jetzt steht fest, dass in den 
nächsten Jahrzehnten immer weniger Beitrags-
zahler für immer mehr Rentner aufkommen 
müssen. Grund hierfür ist die geringe Gebur-
tenrate, der Übergang geburtenstarker Jahr-
gänge in die Rente und eine ständig steigende 
Lebenserwartung. Lag die Lebenserwartung 
eines 65jährigen Menschen im Jahre1970 noch 
bei 78,5 Jahren, so stieg sie 2003 bis auf 82,6 
Jahre, im Jahre 2040 wird sie bei etwa 86,1 
Jahren liegen. Das bedeutet entsprechend ver-
längerte Auszahlungszeiten für die Rente.  

Im Jahr 2040 kommen auf eine Person im 
Rentenalter nur noch knapp zwei Personen 
im arbeitsfähigen Alter, während es heute 
noch rund vier Personen sind. Der Anteil der 
Menschen ab 65 an der Gesamtbevölkerung 
wird sich von 16,4 % im Jahre 2000 auf 30,5 % 
im Jahr 2004 beinahe verdoppeln. 

Daher muss die Politik bereits heute die Rah-
menbedingungen dafür schaffen, dass durch 
Reformen die Finanzierbarkeit der Sozialversi-
cherungssysteme erhalten bleibt, eine ausrei-
chende Altersversorgung für alle sichergestellt 
wird, die Lasten zwischen den Generationen 
gerecht verteilt werden und der Faktor Arbeit 
nicht durch übermäßige Lohnnebenkosten be-
lastet wird. Diese Ziele verfolgt die „Agenda 
2010“ der Bundesregierung. 

 
Tabellen aus dem Bericht der Rürup-Kommission 2003 
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2. Die Einkommenssituation der heutigen Rentnergeneration 

Die Beurteilung, ob die von der Bundesregie-
rung vorgeschlagenen Maßnahmen die Rent-
nerinnen und Rentner übermäßig belasten, 
hängt einerseits von der Einkommenssituation 
der heutigen Rentnergeneration ab. Zu beach-
ten ist aber auch, dass die jüngere Generation 
ohnehin zusätzliche private Vorsorge betreiben 
muss, um eine ähnliche Alterssicherung wie die 
heutigen Rentner erreichen zu können. 

Grundsätzlich lässt sich aufgrund der statisti-
schen Datenlage sagen, dass es der heutigen 
Rentnergeneration im Durchschnitt vergleichs-
weise gut geht, selbst wenn es durchaus noch 
große Einkommensunterschiede gibt. Das 
durchschnittliche Einkommen eines Rentner-
haushaltes mit 2 Personen beträgt derzeit 1670 
Euro. 

Allerdings gibt es auch nicht wenige Senioren, 
die nur über eine geringe Rente verfügen. Dies 
muss bei den weiteren Reformschritten berück-
sichtigt werden, um übermäßige Belastungen 
soweit wie möglich zu vermeiden. 

Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) Berlin kommt in seinem Wochenbericht 
vom 5. Februar 2004 zu folgendem Fazit: „Im 
Zeitraum 1984 bis 2002 konnten die Alten ins-
gesamt ihre Einkommensposition erheblich 
verbessern, während die Jüngeren eine Stag-
nation oder sogar eine Verschlechterung hin-
nehmen mussten. Vor allem Alte in Paarhaus-
halten – die die Mehrheit in dieser Altersgruppe 
bildeten – bewegten sich in der Einkommens-
hierarchie in dieser Periode deutlich nach oben; 
ihre Einkommensposition liegt heute um mehr 
als 10 Prozentpunkte über der von Familien mit 
Kindern.“

 

3. Stabiler Rentenversicherungsbeitrag durch Aussetzung der Renten-
anpassung 2004 und Erhöhung des Beitrages der Rentner zur Pflege-
versicherung 
Die konjunkturelle Situation des letzten Jah-
res hat dazu geführt, dass der Beitragssatz 
auf 19,5% ansteigen musste, um die notwen-
digen Ausgaben zu finanzieren. Ohne kurz-
fristige Maßnahmen zur Stabilisierung des 
Beitragssatzes hätte sich für dieses Jahr ein 
Betragssatzanstieg auf 20,3% ergeben. Ein 
ständig steigender Beitragssatz hemmt wirt-
schaftliches Wachstum und führt zu weniger 
Beschäftigung. Arbeit würde teurer, die 
Lohnnebenkosten stiegen deutlich und damit 
die Arbeitslosigkeit. Wirtschaftswissenschaft-
ler gehen davon aus, dass eine Erhöhung der 
Sozialabgaben um 0,1 Prozentpunkte rund 
100.000 Arbeitslose mehr bedeuten würde. 
Eine Erhöhung von 0,8 % des Beitragssatzes 
hätte somit weit reichende Folgen gehabt. 
Deshalb haben wir folgende kurzfristige 
Maßnahmen ergriffen: 

• Aussetzung der Rentenanpassung am 1. 
Juli 2004 als ein notwendiger Beitrag der 
Rentner zur Dämpfung der Beitragssatz-
entwicklung 

• In der Pflegeversicherung sind die Beiträ-
ge zukünftig in voller Höhe von den Rent-
nerinnen und Rentnern zu tragen. Die 
Beitragsbelastung steigt damit um 0,85 
Prozentpunkte. Bei einer Durchschnitts-
rente von 1.000 € beträgt die Mehrbelas-
tung damit 8,50 € im Monat. Bislang hat 
die gesetzliche Rentenversicherung die 
andere Hälfte des Beitrags der Rentner in 
der 1995 eingeführten Sozialen Pflege-
versicherung übernommen. Diese Leis-
tungen wurden gewährt, obwohl die 
Rentner, denen diese Leistungen heute 
zugute kommen, während ihrer Erwerbs-
phase regelmäßig nicht oder nur kurz 
durch eigene Beiträge zur Finanzierung 
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beigetragen haben. Bei der Einführung 
der Pflegeversicherung haben die Arbeit-
nehmer durch den Verzicht auf einen Fei-
ertag zur Finanzierung beigetragen. Die 
Belastung der Rentner wird nunmehr ähn-
lich der der Aktiven ausgestaltet. 

• Im Gegenzug zu den Belastungen in der 
Pflegeversicherung werden zukünftig die 
Beitragsentlastungen in der Krankenver-
sicherung zeitnäher an die Rentner wei-
tergegeben. Beispielsweise profitieren 
Rentnerinnen und Rentner ab dem 1. Ap-
ril 2004 von Beitragssatzsenkungen, 
wenn sie in den Krankenkassen versi-

chert sind, die ihre Beitragssätze bereits 
zum 1. Januar 2004 gesenkt haben.  

• Eine weitere Maßnahme ist die Abset-
zung der Schwankungsreserve von 50% 
auf 20% einer Monatsausgabe.  

• Für Neurentner ab April 2004 wird der 
Auszahlungstermin der Rente auf das 
Monatsende verschoben. 

Insgesamt konnte die Rentenkasse dieses 
Jahr auf diesem Wege um 8 Milliarden Euro 
entlastet und damit der Beitragssatz gehalten 
werden. 

4. Voller Krankenkassenbeitrag auf Betriebsrenten und andere Versor-
gungsbezüge
Das Gesundheitsmodernisierungsgesetz 
(GMG) sieht eine Beitragspflicht zur gesetzli-
chen Krankenversicherung seit dem 1. Januar 
2004 auf alle Versorgungsbezüge – wie zum 
Beispiel Betriebsrenten – vor. 

Dieses Gesetz war als Kompromiss zwischen 
der Koalition und der Opposition zustande ge-
kommen. Dabei hat die SPD auch manches 
schmerzliche Zugeständnis an die CDU/CSU 
machen müssen – als logische Folge eines 
solchen Kompromisses. 

Mit dem GMG werden also die Rentner, die 
neben ihrer Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung weitere Einkünfte aus Versor-
gungsbezügen erhalten, zur Beitragszahlung 
an die Krankenversicherung für alle ihre Ren-
teneinkünfte herangezogen. Damit stellt das 
GMG ab 2004 die pflichtversicherten Rentner 
hinsichtlich der Beiträge für Versorgungsbezü-
ge mit freiwillig versicherten Rentnern gleich. 
Denn diese zahlen schon jetzt den vollen Bei-
tragssatz auf ihre Versorgungsbezüge.  

Grund für diese Regelung ist, dass die De-
ckungslücke in der Krankenversicherung der 
Rentner nicht größer werden darf. Die Bei-
tragszahlungen der Rentner haben im Jahr 
2002 knapp 44 Prozent ihrer Leistungsausga-
ben gedeckt: die Krankenkassen haben für 

jeden Rentner im Durchschnitt 3.907 Euro auf-
gewandt, ihre durchschnittlichen Beitragsein-
nahmen je Rentner beliefen sich demgegen-
über auf 1.716 Euro. 1973 finanzierten die 
Rentner mit ihren Beiträgen ihre Gesundheits-
kosten hingegen noch zu gut 70 Prozent selbst. 
Die stetig wachsende Deckungslücke in der 
Krankenversicherung der Rentner war und ist 
eine der Ursachen für die Beitragserhöhungen 
der Krankenkassen in den letzten drei Jahr-
zehnten. Mit der Deckungslücke hängen auch 
die steigenden Lohnnebenkosten zusammen, 
die aber ein großes Problem sind, wenn wir – 
wie dringend benötigt – mehr Arbeitsplätze 
schaffen wollen. Aus diesen Gründen musste 
eine Lösung gefunden werden, damit die Ge-
setzliche Krankenversicherung weiterhin funkti-
onieren kann. 

In den Konsensgesprächen war auch 
vereinbart, dass bei den Versorgungsbezügen 
statt des halben Beitragssatzes der volle 
Beitragssatz erhoben wird. Damit werden die 
Erwerbstätigen, die bereits in einem hohen 
Maß zur Finanzierung der Leistungen für die 
Krankenversicherung der Rentnerinnen und 
Rentner beitragen, entlastet. Die 
Mehreinnahmen belaufen sich nach den 
Berechnungen auf rd. 1,6 Mrd. € und 
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entsprechen damit fast 0,2 %-Punkten beim 
Beitragssatz der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Ohne diese Mehreinnahmen wird 
die Möglichkeit zur Beitragssatzsenkung durch 
die Krankenkassen erheblich eingeschränkt. 

Das GMG unterwirft zudem die Kapitalabfin-
dungen aus Direktversicherungen, die bei Ver-
tragsschluss bzw. vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls (Beispiele: Eintritt in den Ruhestand, 
Erwerbsunfähigkeit) vereinbart oder zugesagt 
worden sind, der Beitragspflicht zur gesetzli-
chen Krankenversicherung. Das GMG verlangt 
also den Versicherten, die für ihre betriebliche 
Alterversorgung eine Kapitallebensversiche-
rung mit „Einmalzahlung“ abgeschlossen ha-
ben, einen  Solidarbeitrag ab. 

Die SPD tritt seit jeher dafür ein, dass die brei-
ten Schultern eine schwerere Last tragen als 
die schmalen Schultern. Sie hat sich deshalb 
dafür entschieden, lediglich die Rentner ver-
stärkt zur Beitragszahlung heran zu ziehen, 
deren gesamte wirtschaftliche Leistungsfähig-
keit eine solche Mehrbelastung zulässt. Das ist 
insbesondere bei den Rentnern der Fall, die 
zusätzlich zu ihrer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung Einkünfte aus Versor-
gungsbezügen - hier in Form einer Lebensver-
sicherung mit Kapitalabfindung - erzielen. 

Die Neuregelung beseitigt darüber hinaus eine 
Verwerfung im Beitragsrecht. Denn auf regel-
mäßig wiederkehrende Leistungen (Rentenzah-
lungen) aus Direktversicherungen waren nach 
§ 229 Abs. 1 Satz 3 SGB V alter Fassung Bei-
träge zur Krankenversicherung zu zahlen. Bei-
tragspflichtig waren nach höchstrichterlicher 
Rechtsprechung auch die Kapitalabfindungen, 
die erst nach Eintritt des Versicherungsfalls 
vereinbart wurden (Beispiel: Umwandlung einer 
laufenden Rentenzahlung in eine Kapitalabfin-
dung). 

Direktversicherungen mit Kapitalabfindung wa-
ren also gegenüber anderen Direktversiche-
rungsformen beitragsrechtlich begünstigt, wenn 
die Kapitalisierung vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls vereinbart worden war. Für diese 
Differenzierung gibt es unter dem Blickwinkel 
der Belastungsgerechtigkeit keinen sachlichen 
Grund. Die konsequente Umsetzung des Soli-
darprinzips gebietet es vielmehr, alle Einkünfte 
aus Direktversicherungen gleich zu behandeln.  

Außerdem war die  „Direktversicherung mit 
Einmalzahlung“ den kollektiven Systemen der 
betrieblichen Alterssicherung gegenüber bei-
tragsrechtlich bevorzugt. Rentner, die betriebli-
che Altersrenten aus kollektiven Versorgungs-
systemen (Beispiel: Versorgungswerke der 
Tarifpartner) bezogen, hatten auf diese Ein-
künfte je nach ihrem Versichertenstatus bis 
zum 31.12.2003 den halben allgemeinen oder 
den vollen ermäßigten Beitragssatz zu zahlen. 
Auch insoweit war die soziale Symmetrie nicht 
gewahrt. 

Der SPD-Bundestagsfraktion ist bewusst, dass 
wir mit der Gesetzesänderung den Betroffenen 
einiges zumuten. Die damit verbundene 
Belastung hätten wir gerne vermieden. 
Angesichts der geschilderten Finanzsituation in 
der Krankenversicherung wäre man jedoch so 
oder so nicht um zusätzliche Belastungen 
herumgekommen, sei es durch eine zusätzliche 
Beitragspflicht von Versorgungsbezügen oder 
aber durch höhere Beiträge. Im Interesse der 
Beschäftigten und der Arbeitslosen hat man 
sich für die erste Alternative entschieden. Sehr 
schwer wiegt natürlich das Argument des 
Vertrauens-schutzes. Auf der anderen Seite ist 
aber auch zu bedenken, dass trotz der neuen 
Beitragspflicht für Leistungen der betrieblichen 
Altersversorgung diese immer noch vernünftig 
und lohnend bleibt. 
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5. Langfristige Reformen in der Rentenversicherung 
Nachhaltigkeitsfaktor und eine vereinfachte Riester-Rente 
Am 11. März 2004 hat der Deutsche Bundestag 
das „Gesetz zur Stabilisierung der nachhal-
tigen Finanzierungsgrundlagen der Gesetz-
lichen Rentenversicherung“ (RV-Nach-
haltigkeitsgesetz) verabschiedet. Damit werden 
Entscheidungen im Hinblick auf die mittel- und 
langfristigen Folgen des ökonomischen und 
demografischen Wandels getroffen, die zu 
mehr Verlässlichkeit für heutige und zukünftige 
Rentnerinnen und Rentner führen. Der Anstieg 
der Beiträge wird begrenzt. Gleichzeitig wird 
ein Nachhaltigkeitsfaktor eingeführt, der die 
sinkende Zahl der Beitragszahler berücksichtigt 
und zu einer langsameren Rentensteigerung 
führt. Damit wird erreicht, dass alle Generatio-
nen einen Beitrag zur Stabilisierung leisten und 
nicht überfordert werden. 

Die wichtigsten Punkte im Überblick: 

Beiträge 
Die Beiträge zur Rentenversicherung sollen 
von derzeit 19,5% bis zum Jahr 2020 auf 
höchstens 20% und bis zum Jahr 2030 auf ma-
ximal 22% des Bruttolohns steigen.  

Nachhaltigkeitsfaktor 
In die Rentenformel wird ein 
Nachhaltigkeitsfaktor eingebaut, wie ihn die 
Rürup-Kommission vorgeschlagen hat. Dabei 
wird die wachsende Zahl von Rentnern mit der 
sinkenden Anzahl von Beitragszahlern in 
Relation gesetzt. Dadurch fällt die jährliche 
Rentenanpassung geringer aus. Durch den 
neuen Nachhaltigkeitsfaktor werden die 
Rentnerinnen und Rentner weiter am wach-
senden Wohlstand beteiligt. In schlechteren 
Zeiten wird der Rentenanstieg gedämpft und 
damit die Beiträge gesichert. Auf diese Weise 
wird Beschäftigung nicht durch zu hohe 
Beitragsausgaben verhindert. 

Mindestniveau 
Gleichzeitig wird ein Mindestniveau bei den 
Rentenzahlungen festgelegt. 2020 soll dieses 
Niveau mindestens 46% und im Jahr 2030 
mindestens 43% des bereinigten Bruttolohns 

betragen. Dabei werden vom Lohn die Sozial-
abgaben, nicht aber Steuern abgezogen. Die-
ses Rentenniveau vor Steuern ist zukünftig 
Gradmaß für das Mindestsicherungsziel der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Mit der so 
genannten Niveausicherungsklausel soll ver-
hindert werden, dass das durchschnittliche Ni-
veau der Renten im Verhältnis zu den Ein-
kommen der Erwerbstätigen unter eine be-
stimmte Grenze fällt. Heute liegt das so ermit-
telte Rentenniveau bei etwa 53 Prozent. 

Für die Berechnung des Rentenniveaus wird 
der so genannte Eckrentner zugrunde gelegt, 
der 45 Jahre lang durchschnittliche Beiträge 
bezahlt hat. Es geht jedoch nicht etwa um eine 
"Mindestrente", die jedem Versicherten einen 
bestimmten Betrag garantiert, unabhängig da-
von, wie lange und in welcher Höhe er zuvor 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
entrichtet hat. Grundlegendes Prinzip der ge-
setzlichen Rentenversicherung ist bekanntlich 
die so genannte Beitragsbezogenheit der Ren-
te. Das heißt: Die Höhe der Rente muss – ver-
einfacht gesehen – in Beziehung stehen zu der 
Höhe und der Dauer der Beitragszahlung. Die 
"Mindestrente" dagegen meint einen garantier-
ten Betrag, unabhängig von der Höhe und der 
Dauer der Beitragszahlung. Eine "Mindestren-
te" wäre deshalb nicht systemkonform. 

Mindestniveausicherung ist auch nicht zu ver-
wechseln mit der "Bedarfsorientierten Grundsi-
cherung", die seit 2003 die materielle Lebenssi-
tuation älterer und insbesondere auch aus me-
dizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbs-
geminderter Menschen deutlich verbessert. 

Eine Zusatzklausel sieht vor, dass die Regie-
rung in einem ab 2008 regelmäßig zu erstel-
lenden Bericht Vorschläge machen muss, wie 
auch nach 2020 ein Niveau von 46% gehalten 
werden kann, wenn dies abzusinken droht. 
Dabei kann aus heutiger Sicht nicht ausge-
schlossen werden, dass sich langfristig das 
gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise 
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erhöhen wird. Alternativ dazu wäre beispiels-
weise eine stärkere Steuerfinanzierung der 
Rente denkbar. 

Frühverrentung 
Außerdem soll der Trend zur Frühverrentung 
gestoppt werden, der die Rentenkassen in der 
Vergangenheit stark belastet hat. So sollen 
künftig Arbeitnehmer nicht schon mit 60, son-
dern erst mit 63 Jahren ohne Abschläge in 
Rente gehen können. Die Altersgrenze wird 
zwischen 2006 und 2008 schrittweise angeho-
ben. Versicherte, die bis Ende dieses Jahres 
bereits die vorzeitige Beendigung ihres Arbeits-
verhältnisses disponiert haben oder am 31. 
Dezember arbeitslos sind, genießen Vertrau-
ensschutz.  

Anrechnungszeiten 
Die rentensteigernde Bewertung von Zeiten 
schulischer Ausbildung nach dem 17. Lebens-
jahr (Schule, Fachhochschule, Universität) wird 
abgeschafft. Die Anrechnungszeiten bis zu acht 
Jahre bleiben allerdings erhalten. Keine Ände-
rung gibt es auch bei den beruflichen Ausbil-
dungszeiten, in denen Beiträge zur Rentenver-
sicherung gezahlt werden. 

Weitere Reformschritte sind geplant:  

Durch das (noch nicht verabschiedete) „Gesetz 
zur Neuregelung der einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Altersvorsor-
geaufwendungen und Altersbezügen“ wird 
demnächst eine Vorgabe des Bundesverfas-
sungsgerichtes umgesetzt. Ziel ist es, dass die 
Beitragszahler steuerlich entlastet werden, in-
dem ihre Beiträge nicht mehr besteuert werden. 
Künftig wird ein immer größerer Teil der Ren-
tenbeiträge von der Steuer freigestellt. Damit 
wird ein finanzieller Spielraum geschaffen für 
zusätzliche Altersvorsorge. Im Gegenzug wird 
der Anteil der Rente, der der Besteuerung un-
terliegt, schrittweise angehoben. Dabei muss 
eine Doppelbesteuerung vermieden werden. 
Dieser Prozess ist langfristig angelegt und soll 
im Jahr 2040 abgeschlossen sein. 

Zusätzlich soll durch dieses Gesetz das An-
tragsverfahren für die Gewährung von Zulagen 
bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge („Ries-
ter-Rente“) vereinfacht werden. Zudem sollen 
die Anforderungen, die ein Altersvorsorgepro-
dukt erfüllen muss, um gefördert zu werden, 
reduziert werden. Bei der betrieblichen Alters-
versorgung wird sichergestellt, dass 
Beschäftigte bei einem Arbeitgeberwechsel das 
angesparte Kapital in die betriebliche 
Altersversorgung des neuen Arbeitgebers 
überführen können. Mit der Rentenreform 2001 
haben wir eine der wichtigsten 
rentenpolitischen Entscheidungen seit 
Einführung der dynamischen Rente 1957 
getroffen. Herzstück der Reform ist der Aufbau 
einer mit Zulagen und steuerlichen Vergünsti-
gungen durch den Staat geförderten zusätzli-
chen Altersvorsorge (Riester-Rente). Die 
Alterssicherung der Zukunft stützt sich damit 
auf mehrere Säulen: auf die durch Solidarität 
geprägte staatliche Rente aus der Gesetzlichen 
Rentenversicherung einerseits und auf die Ei-
geninitiative und Förderung basierende 
Altersvorsorge andererseits.  Es ist zudem so, dass bereits heute etwa ein 
Viertel der gesetzlichen Rente steuerfinanziert 
ist. Der Zuschuss des Bundeshaushaltes betrug 
im Jahr 2003 knapp 60 Milliarden Euro! Auch 
dies belegt den Kostendruck in der Rente und 
die Notwendigkeit von Reformen. 

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Entwicklung der Renten insbesondere auch 
von der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung 
abhängig ist. Diese lässt sich nicht sicher vor-
hersehen. Es ist aber davon auszugehen, dass 
zusätzliche private Vorsorge immer wichtiger 
werden wird. Angesichts der demografischen 
Entwicklung kann die gesetzliche Rente allein 
zukünftig nicht mehr den Lebensstandard si-
chern. Privatvorsorge ist für die jüngere und 
mittlere Generation unerlässlich. Die Bundesre-
gierung hat hierfür die Vorraussetzungen ge-
schaffen. 

 
Weitere Informationen im Internet:  www.bmgs.bund.de 

 


